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1. Allgemeines 
Verantwortliche beim Kreisjugendausschuss für Jugendturniere ist Sandra 
Leipertz (sandra.leipertz@fvm.de) 
 
Turnieranträge stehen als Anlage 1 zu dieser Durchführungsbestimmung als 
Download unter https://dueren.fvm.de/spielbetrieb/jugend/informationen-zur-
aktuellen-saison/ bereit. 
 
An offiziellen Spieltagen und an Tagen mit Pflichtterminen wird kein Jugendturnier 
der jeweiligen Altersklasse genehmigt. 
 
Das ausschließlich zu verwendende Muster des Antrags auf Turniergenehmigung 
ist im vorstehend erwähnten Download-Link verfügbar. Dort sind auch die 
Angaben zu den vorzulegenden Unterlagen ersichtlich.  
 
Formlos eingereichte Anträge auf Turniergenehmigungen gelten als nicht 
gestellte Anträge. Der KJA ist nur für die Genehmigung von Turnieren selbst 
zuständig, an denen lediglich Mannschaften des Verbandsgebietes teilnehmen.  
 
Die Turnieranträge mit den notwendigen Unterlagen können auch per Email 
übersandt werden. Wird eine Bestätigung gewünscht, ist dieses anzugeben. 
Formlos eingereichte Anträge auf Turniergenehmigungen gelten als nicht 
gestellte Anträge.  
 
Anmerkung: Anträge sind immer dann schriftlich, also nicht im Online-Verfahren, 
einzureichen, wenn Mannschaften aus anderen Landesverbänden, aus 
BENELUX-Staaten sowie bei internationalen Turnieren teilnehmen.  
 

2. Antrag auf Genehmigung 
Anträgen auf Genehmigung von Jugendturnieren muss zwingend eine 
Turnierordnung beigefügt werden, die folgende Punkte enthalten muss:  

 
 Angabe des Veranstalters, Altersklasse (Stichtag), Zeitpunkt des 

Turniers  
 Angabe, ob Hallen- oder Feldturnier; bei Feldturnier Angabe, ob 

verkürzte oder volle Spielzeit  
 Anzahl der Namen der teilnehmenden Vereine mit Angabe des 

Landesverbandes oder der Nationalität  
 Genaueste Angaben über den Austragungsmodus:  

Gruppenspiele oder KO-System?  
 Falls Gruppenspiele, wie wird die Tabelle errechnet, entscheidet ggf. 

das Torverhältnis?  
 Wann Verlängerung, wann Strafstoßschießen?  
 Genaueste Angabe des Spielplanes mit Anstoßzeiten und Spieldauer  
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 Regelung bei Platzverweisen (auf Zeit oder endgültig) und bei 
eventuellen Spielabbrüchen (Endgültiger Platzverweis ist grundsätzlich 
nach der Jugendspielordnung zu ahnden.)  

 Angabe über Passvorlage und Spielberichte  
 Hinweis auf gültige Bestimmungen des DFB und WDFV  
 Angaben über Schiedsrichter (wer stellt die Schiedsrichter: Verband, 

Veranstalter oder teilnehmende Vereine?)  
 Angaben über Turnierleitung und mögliche Einsprüche oder 

Beschwerden (Fristen)  
 Angaben über Platzanlage und Umkleidemöglichkeit  
 Regelung bei gleicher Spieltracht (sind Auswechseltrikots 

mitzubringen?)  
 Regelung bei Nichterscheinen oder Zurückziehung während der 

Veranstaltung  
 Angabe über eventuelle Teilnehmergebühr und Liste der ausgesetzten 

Preise (es dürfen keine Geldpreise ausgesetzt werden, nur 
Sachpreise.)  

3. DFBNet 
Alle Jugendturniere sind vom ausrichtenden Verein in das DFBNet unter den 
Menüpunkt „Turniere“ spätestens 2 Wochen vor dem Turnier einzugeben. 

 

4. Fristen 
Die Anträge sind spätestens 4 Wochen vor Turnierbeginn an das KJA-Mitglied 
Sandra Leipertz zu richten. Im Falle der verspäteten Einreichung der 
erforderlichen Unterlagen wird ein Ordnungsgeld von 10,00 € je Altersklasse 
erhoben.  

 
Wenn innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung keine Reaktion erfolgt, gilt 
das Turnier als genehmigt. Wer eine Rückmeldung erwartet, fügt seinem 
Turnierantrag bitte einen Freiumschlag bei (Beifügung entfällt beim Antrag im 
Online-Verfahren).  

 

5. Fehlende Gastmannschaften  

a. Kreisdürener Mannschaften 
Kreisdürener Vereine, die die Teilnahme an einem Turnier schriftlich oder in 
einem Online-Verfahren zugesagt haben, jedoch an diesem Turnier nicht 
teilnehmen, werden mit einem OG gemäß den Bestimmungen der JSpO/WDFV 
bestraft.  

 
Einen Teil dieses OG erhält der Turnierveranstalter als Entschädigung, wenn 
nicht spätestens 7 Tage vor dem Turnierbeginn dem Veranstalter eine Absage 
des betreffenden Vereins vorlag; auch hier sind Absagen im Online-Verfahren 
den unterschriebenen schriftlichen Absagen analog gleichgestellt.  
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Diese OG-Verhängung und Regelung gilt auch beim Fernbleiben von Turnieren 
außerhalb des Kreisgebietes. Die Entschädigung wird durch den Kreiskassierer 
an den Turnierveranstalter weitergeleitet.  

 
Die Entschädigung wird allerdings nur gezahlt, wenn sie der Turnierveranstalter 
beim KJA (Sandra Leipertz) anfordert. Bei einer Anforderung einer 
Entschädigungszahlung müssen Sandra Leipertz folgende Unterlagen mit 
eingereicht werden: 
- Nachweis über rechtzeitige Versendung der Turnierunterlagen an die 

teilnehmenden Vereine. 
- Zusage des Vereines zur Turnierteilnahme, 
- Eventuelle vorliegende Zurückziehung von der Turnierzusage (mit Datum) 
- Angabe der IBAN des ausrichtenden Vereins zur Überweisung einer 

eventuellen Entschädigungszahlung..  
 
Eine OG-Verhängung entfällt ganz, wenn der Turnierveranstalter den Spielplan 
nicht spätestens drei Wochen vor Turnierbeginn den Gastvereinen zugesandt 
hat.  
  
Achtung: Zusagen zu einem Turnier müssen von einem autorisierten 
Vereinsmitarbeiter unterzeichnet sein, da sonst kein Anspruch auf eine 
Entschädigung bei Nichtantreten beantragt werden kann. Anmeldungen im 
Online-Verfahren, also ohne Unterschrift, werden unterzeichneten Zusagen 
gleichgestellt.  

b. Mannschaften aus anderen Kreisen oder Verbänden 
Mannschaften aus anderen Kreisen oder anderen Verbänden, die die 
Teilnahme an einem Turnier schriftlich oder in einem Online-Verfahren zugesagt 
haben, jedoch an diesem Turnier nicht teilnehmen, werden durch den KJA dem 
jeweiligen Kreis bzw. Verband gemeldet. Eine Meldung an den jeweilige KJA 
oder Verband entfällt, wenn der Turnierveranstalter den Spielplan nicht 
spätestens drei Wochen vor Turnierbeginn den Gastvereinen zugesandt hat.  
 
Über eine eventuelle Entschädigungszahlung an den ausrichtenden Verein 
entscheidet der jeweilige Kreis bzw. Verband. Ein Anspruch auf Zahlung einer 
Entschädigungszahlung kann nicht beansprucht werden, da dieses in der 
Entscheidungshoheit des jeweiligen Kreises bzw. Verbandes liegt. 
Bei einer Anforderung einer Entschädigungszahlung müssen Sandra Leipertz 
folgende Unterlagen mit eingereicht werden: 
- Nachweis über rechtzeitige Versendung der Turnierunterlagen an die 

teilnehmenden Vereine. 
- Zusage des Vereines zur Turnierteilnahme, 
- Eventuelle vorliegende Zurückziehung von der Turnierzusage (mit Datum) 
- Angabe der IBAN des ausrichtenden Vereins zur Überweisung einer 

eventuellen Entschädigungszahlung. 
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6. Turnierabschluss 
Nach Abschluss des Jugendturniers sind Sandra Leipertz die Spielberichte mit 
Ergebnislisten innerhalb von 14 Tagen zuzusenden.  

 
Bei besonderen Vorkommnissen (Platzverweisen etc.) sind die betreffenden 
Spielberichte unmittelbar nach dem Spiel abzusenden! Nichteinsenden der 
Unterlagen innerhalb von 14 Tagen hat ein Ordnungsgeld von 10,00 € je 
Altersklasse zur Folge.  

 

7. Anlagen 
7.1. Antrag auf Genehmigung von Jugendturniere 


